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Wildruhezonen –
Konzept und Durchsetzung

Hannes Jenny, Wildbiologe Amt für Jagd und Fischerei Graubünden

1.Juni 2013, Plantahof, Landquart

KoAWJ - Aus- und Weiterbildungstag
«Schutzgebiete und ihre Bedeutung für Jagd und Hege"
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Erfolgreiche 
Überwinterung

Die Überwinterungsstrategie beginnt im Sommer mit der 
Anlage von Fettreserven bei angepassten Dichten

Überleben im 
Sommer

WSG WRZ
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Mittel und Chancen

• Wildschutzgebiete und Jagdbetriebsvorschriften, 
die dem Wild im Sommer guten Entwicklungsmöglich-
keiten bieten. 

• Artgerechte jagdliche Entnahme von Tieren, um die 
Wildverteilung und die Wilddichte dem Lebensraum 
anzupassen, Jagd erhalten.

• Mit der Biotophege das Angebot an natürlichen 
Lebensgrundlagen verbessern. 

• Mit Wildruhezonen, Wegegeboten und 
Routenangeboten im Winter, die Wildtiere vor zu 
hohen Energieverlusten schützen.
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Eidgenössische Jagdbanngebiete

• Gehören zu den ersten Schutzgebietstypen 
überhaupt (140 Jahre!)

• Wollen beiden Bedürfnissen gerecht werden
• Sollen zu eigentlichen Fauna-Vorrang-Flächen 

weiterentwickelt werden



AJF

Foto: Werner Degonda
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Gesetzliche Grundlagen (CH):
Jagdbanngebietsverordnung:
Art. 5 Artenschutz
1 In den Banngebieten gelten folgende allgemeine Bestimmungen:
a. Die Jagd ist verboten; vorbehalten sind Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 9.
b. Tiere dürfen nicht gestört, vertrieben oder aus dem Banngebiet 
herausgelockt werden.
c. Hunde sind im Wald an der Leine zu führen; vorbehalten sind besondere 
Bestimmungen nach Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 9

e. Das freie Zelten und Campieren ist verboten. Vorbehalten bleibt die 
Benutzung offizieller Zeltplätze. Die Kantone können Ausnahmen bewilligen.
f. Die zuständige kantonale Behörde kann mit Zustimmung des 
Grundbesitzers ein Verbot des Betretens des Banngebietes mit 
Hängegleitern (Deltas und Gleitschirme) erlassen.
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Gesetzliche Grundlagen (CH):
Jagdbanngebietsverordnung:
Art. 5 Artenschutz
g. Das Skifahren ausserhalb von markierten Pisten, Routen und Loipen ist 
verboten.
h. Mit Ausnahme der Verwendung für land- und forstwirtschaftliche Zwecke 
sowie durch Organe der Wildhut ist es verboten, Alp- und Forststrassen zu 
befahren sowie Fahrzeuge jeglicher Art ausserhalb von Strassen, Wald- und 
Feldwegen zu benützen. Die Kantone können Ausnahmen vorsehen.
i. Militärische Übungen mit scharfer oder Übungsmunition sind verboten.
…..
2 Die Durchführung von sportlichen Anlässen und sonstigen 
gesellschaftlichen Veranstaltungen ist nur zulässig, wenn dadurch das 
Schutzziel nicht beeinträchtigt werden kann. Die Veranstalter bedürfen 
einer kantonalen Bewilligung
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Vollzug
• Wildhüter
• Amt für Jagd und Fischerei
• BVFD
• Kantonsregierung
• Pärke, wenn ein Eidg. Jagdbanngebiet 

Bestandteil der Kernzone eines RNP ist

• Eidg. Jagdbanngebiete (und viele kant. 
WSG) sind ein Leistungsausweis der Jagd!
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www.wildasyl.gr.ch

Nicht zu verwechseln mit 
Wildruhezonen !
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www.wildruhe.gr.ch

Nicht zu verwechseln mit 
Wildschutzgebieten !

WSG
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Die Störungen im Winter nehmen 
zum Teil dramatisch zu
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Ruhe im Wintereinstand gefährdet
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Folgen 
zu geringer Fettreserven und 
zu hoher Energieverluste
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Verbreitung Gemse und 
Lage der Tourismusorte
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Ruhe ist überlebenswichtig !
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Wildruhezonen
Temporäre Betretungsverbote

bzw. Wegegebote
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Übrigens: Wer hat's erfunden?

1983
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Gesetzliche Grundlagen (CH) 1986:

• ZGB 699: Freies Betreten von Wald und 
Weide, für jederman in ortsüblichem Rahmen 
gestattet

• JSG (Art. 7, Abs. 4): Die Kantone sorgen für 
einen ausreichenden Schutz der wildleben-
den Säugetiere und Vögel vor Störung. 
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Gesetzliche Grundlagen (CH) 2012:
JSV Art. 4bis1 Ruhezonen für Wildtiere
1 Soweit es für den ausreichenden Schutz der wildlebenden Säugetiere und 
Vögel vor Störung durch Freizeitaktivitäten und Tourismus erforderlich ist, 
können die Kantone Wildruhezonen und die darin zur Benutzung erlaubten 
Routen und Wege bezeichnen.
2 Die Kantone berücksichtigen bei der Bezeichnung dieser Zonen deren 
Vernetzung mit eidgenössischen und kantonalen Jagdbanngebieten und 
Vogelreservaten und sorgen dafür, dass die Bevölkerung bei der 
Bezeichnung dieser Zonen, Routen und Wege in geeigneter Art und Weise 
mitwirken kann.
3 Das BAFU erlässt Richtlinien zur Bezeichnung und einheitlichen 
Markierung der Wildruhezonen. Es unterstützt die Kantone bei der 
Bekanntmachung dieser Zonen in der Bevölkerung.
4 Das Bundesamt für Landestopografie bezeichnet in den Landeskarten mit 
Schneesportthematik die Wildruhezonen sowie die darin zur Benutzung 
erlaubten Routen.
--------------------------------------------------------------------------------
1 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Juni 2012, in Kraft seit 15. Juli 2012 (AS 2012 3683).
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Kantonales Jagdgesetz 1989 (Version 1.1.2007)

Art. 27 Abs. 2

2 Wenn Störungen in Wildeinstandsgebieten 
das ortsübliche Mass übersteigen und das 
Leben und Gedeihen des Wildes 
beeinträchtigen, können die Gemeinden das 
Zutrittsrecht zu diesen örtlich und zeitlich 
einschränken, wenn der Zweck dieses 
Gesetzes dies rechtfertigt. Gegenteilige 
Interessen sind beim Entscheid zu 
berücksichtigen.
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Ausscheiden von Wildruhezonen
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Gemeinde ist Beschlussinstanz

• Basisdemokratisch und damit ein hohes 
demokratisches Niveau, 

• Abhängig von guter Lobby vor Ort (Jäger, 
Ornithologen, Naturschützer, Wildhüter)

• Wichtig: dosierter Umgang mit der Macht 
(auch dieser Krug nützt nur, wenn er nicht 
bricht …)
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Zwei Möglichkeiten für Gemeinden

• Direktbeschluss in der Gemeinde und 
unverzügliche Umsetzung 
– Schnell, situativ
– Interessensabwägung eher rudimentär
– Vorgehen rechtskonform (Gerichtsbeschlüsse) 

• Beschluss in der Nutzungsplanung, nachdem 
zuvor vielleicht schon Absichtserklärungen im 
WEP oder Richtplan festgeschrieben wurden
– Träge, oft langwierig, Anpassungen schwierig
– Aber gut abgesichert und breit abgestützt
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Wildruhezonen Graubünden

Stand: 5.1.2007
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Wildruhezonen Fanas – Grüsch - Schiers
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Wildruhezonen 
Val Müstair
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WRZ: Betretungsverbote, Wegegebote 
z.T. bis Ende Mai (Auerhuhn)
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Wildruhezone
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Wildruhezonen
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«RdG»
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Informieren sehr willkommen - aber
keine Ausscheidung neuer WRZ in 

"Selbstjustiz" 
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Information in den Medien
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Information übers Internet
wildruhe.gr.ch war Weg-weisend
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www.wildruhezonen.ch
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Umsetzung und Durchsetzung 
je nach Gemeinde 
unterschiedlich geregelt
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Durchsetzung
• Anzeigen laufen je nach Regelung an die 

Gemeinde bzw. an das zuständige Kreisamt
• Höhe der Bussen im ersten Fall auf 

Gemeindeebene geregelt, im zweiten Fall 
Sache des Gerichtes

• In der Regel Bussen von CHF 100 – 500, im 
Falle der Anzeigen zuzüglich der 
Schreibgebühren von rund CHF 200.
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Vollzug
• Von der Gemeinde autorisierte Personen 

(Förster, Jäger, etc.)
• Wildhüter

• Wildruhezonen sind ebenfalls ein grosser 
Leistungsausweis der Jagd!
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16.01.2006

Schneehühner

Wildruhezone „Calmut“

Nicht immer gelingt die Durchsetzung …

… aber immer öfters
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Rheinwald 11.02.2009

Vorgehen in Notsituationen
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Kantonale Hegeverordnung (V. 9.11.2010)
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Information auch in dieser Situation wichtig!
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Hunde an die Leine nehmen



AJF



AJF

Messmer und Schwab (1989):
„Jagdvertreter haben nur dann ein Recht, 
über die Einengung und die qualitative 
Abwertung der Schalenwild-Lebensräume 
zu klagen und Abhilfe von anderen zu 
fordern, wenn sie im eigenen 
Wirkungsbereich alles tun, um dem Wild 
bestmögliche Lebensbedingungen zu 
sichern !“

Und die Bündner Patentjagd erfüllt diese 
Anforderungen und kann mitreden !
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Die Jagd hat ihre Aufgaben gemacht und 
kann nun Taten der anderen Landnutzer
einverlangen. 
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Danke für die Aufmerksamkeit
Vielen Dank


